
 

 
 

Stadt Sankt Vith 

 
Dieses Dokument sollte persönlich von beiden  
Parteien bei der Gemeindeverwaltung  
unterzeichnet werden. 

 
 
 

 
 
 
 

Erklärung über das gesetzliche 
 

www.st.vith.be 
 

Hauptstraße 43 - 4780 ST.VITH 

Zusammenwohnen 
(Artikel 1476 § 1 des Zivilgesetzbuches) 

 
Tel.: 080/280 100 Fax.: 080/228 001 

 
 

 

Im Jahre 

 

am 

 

Tag des Monats 

 

wird durch die Unterzeichneten nachstehende Erklärung über das gesetzliche Zusammenwohnen abgegeben. 

 

Name und Vornamen: 

 

geboren in 

 

am 

 

und 

 

Name und Vornamen: 

 

geboren in 

 

am 

 

beide wohnhaft in: 
 
 
 
erklären hiermit ausdrücklich, dass sie gesetzlich zusammenwohnen. 

 

Sie erklären ebenfalls, dass sie vorher den Inhalt der Artikel 1475 bis 1479 des Zivilgesetzbuches zur Kenntnis genommen 

haben. 

 

Eine laut Artikel 1478 getroffene Vereinbarung 

wurde --- wurde nicht (*) festgelegt und wird beigefügt. (* Unzutreffendes streichen). 
 
 
 
 
 

Unterschrift der erklärenden Parteien: 


